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NACHRICHTEN 

PGR vor Änderung 
VADUZ - Die Regierung hat einen Bericht 
und Antrag zur Abänderung des Personen-
und Gesellschaftsrechts zuhanden des Land
tags verabschiedet. Anlass Für die Vorlage er
gab sich aus der Änderung von drei EWG-
Richtlinien. Die Richtlinie 2001/65/EG («Fair 
Valuc»-Richtlinie) räumt den EWR-Mitglied-
staaten das Wahlrecht ein, die Bewertung von 
Finanzinstrumenten mit dem beizulegenden 
Zeitwert (anstelle zu den Anschaffungs- und 
Herstellungskosten) zu gestatten oder vorzu
schreiben. Dieses Wahlrecht kann auf Kon
zernabschlüsse beschränkt werden. Die Vorla
ge sieht vor, die «Fair Va!ue»-Bewertung nur 
im Rahmen von Konzemabschlüssen zu ge
statten; von der Verpflichtung zur «Fair Va: 

lue»-Bewertung wie auch von der Ausdeh
nung der «Fair Value»-Bewertung auf Einzel-
abschlüsse wird abgesehen. 

Mit der Richtlinie 2003/51/EG sollen die 
zwischen den EÜ-Rechnungslegungsrichtli-
nien und den internationalen Rechnungsle-
gungsstandards des International Accounting 
Standards Board (IASB) bestehenden Kon
flikte beseitigt, die EU-Rechnungslegungs
richtlinien um die im Rahmen der internatio
nalen Rechnungslegungsstandards des IASB 
vorhandenen Optionen ergänzt und in einigen 
anderen Bereichen grundlegend modernisiert 
werden. Diese Richtlinie soll den EWR-Mit-
gliedstaaten ermöglichen, ihre auf der Vierten 
und Siebten EU-Richtlinie beruhenden Rech
nungslegungsvorschriften an die internationa
len Rechnungslegungsstandards des IASB 
anzunähern, sofern sie dies wollen. Bei der 
überwiegenden Anzahl der Bestimmungen 
der Richtlinie handelt es sich um «Kann-Be-
stimmungen», deren Übernahme in nationales 
Recht fakultativ ist. Die Regierung sieht vor, 
nur die absolut notwendigen Bestimmungen 
der Richtlinie umzusetzen. Eine grundlegende 
Überarbeitung der geltenden Rechnungsle-
gungsVorschriften des PGR (Artikel 1045 bis 
1130) im Hinblick auf die im Rahmen der 
internationalen Rechnungslegungsstandards 
des IASB bestehenden Regelungen ist somit 
nicht vorgesehen. Die Richtlinie 2003/38/EG 
erlaubt den einzelnen EWR-Mitgliedstaaten • 
die Erhöhung der Schwellenwerte für kleine 
und mittelgrosse Unternehmen. Die Umset
zung der EU-Richtlinien wurde ausserdem 
zum Anlass'genommen, einige, seit der letzten 
Revision des PGR aufgetauchte Unklarheiten 
zu beseitigen. (pafl) 

Letzte Nachtragskredite 
für das lahr 2003 
VADUZ - Die Regierung hat die letzte sum
marische Nachtragskredit-Sanimel vorläge 
für das Jahr 2003 zuhanden des Landtags ver
abschiedet. Die Vorlage umfasst zwölf Kre
ditüberschreitungen von 1 708 000 Franken. 
Damit beträgt das Total der für das letzte Jahr 
beim Landtag beantragten Nachtragskredite 
und Kreditüberschreitungen 53,3 Mio. Fran
ken, wobei davon 25 Mio. Franken auf die 
Erhöhung des Aktienkapitals der LTN und 
10,5 Mio. Franken auf den Kauf der Bot
schaft in Berlin und die Gründung des LRF 
zurückzuführen sind. Von den nun beantrag
ten 1,7 Mio. Franken entfallen 779000 Fran
ken auf Beiträge an ausländische Spitäler. 
Diese Mehrkosten resultieren aus höheren 
Defizitbeiträgen für Allgemein- und Zusatz
versicherte, welche aufgrund von mehr Pfle
getagen und einem höheren Defizitbeitrag 
pro Tag als vorgesehen entstanden sind. 

Bei den frühzeitigen Pensionierungen er
gibt sich eine Kreditüberschreitung von 
*233 000 Franken. Entstanden ist diese durch 
Personen, welche von der frühzeitigen Pen
sionierung Gebrauch machten und deren 
Pensionierung im Zeitpunkt der Budgetie-
rung noch nicht bekannt war. 

Die Anzahl Bezüger von Prämienverbilli-
gungen für Einkommensschwache im Haus
arztsystem sowie deren zugrunde liegenden 
Prämien waren höher als vorgesehen, wo
durch eine Kreditüberscheitung von 
185 000 Franken entstanden ist. 

Durch einen starken Rückgang der Pflegeta
ge im Liechtensteinischen Landesspital ergibt 
sich eine deutliche Unterschreitung der Budget
annahme auf der Einnahmenseite, was wiede
rum zu einer Kreditüberschreitung von 179 000 
Franken des Staatsbeitrages führt. (pafl) 

Anstehende Aufgaben lösen 
Regierung beantwortet Interpellation zur betrieblichen Personalvorsorge 

VADUZ- Die Regierung hat in 
ihrer Sitzung vom vergangenen 
Dienstag die VU-Interpeilation 
zur betrieblichen Personalvor
sorge umfassend beantwortet 
und zu Händen des Landtages 
verabschiedet. Die Regierung 
wird über die Interpellationsbe
antwortung hinaus allfälligen 
Handlungsbedarf klären und 
die notwendigen Massnahmen 
einleiten. 

• Peter Kindle * ' 

«Von der AHV alleine kann man im 
Pensionsalter nicht leben», erklärte 
Regierungsrat Hansjörg, Frick am 
gestrigen Medicngespräch der Re
gierung. Umso mehr könne es Ein
zelne treffen, sofern eine der drei 
Vorsorgesäulen einbreche. 

Elf Pensionskassen, die in Liech
tenstein tätig sind, haben die Ren-
tenumwandlungssiitzc per 1. Januar 
dieses Jahres nach unten korrigiert. 
Menschen, die gerade auf dieses 
Datum in Pension gingen, können 
in Einzelfällen unter diesen Kür
zungen der Rcntenleistungen lei
den. Die verschiedenen Pensions-
kassen haben ihre Auszahlungen 
gekürzt, weil einerseits die Börse 
schwach war. Andererseits resul
tierte die Anpassung der Zinssätze 
auch aufgrund der sich verändern
den gesellschaftlichen Verhältnisse. 
Die Lebenserwartung der Bevölke
rung steigt, sodass eine Kürzung 
nach unten unumgänglich war. Die 
entsprechenden Zahlen werden in 
der Interpellationsbeantwortung 
transparent dargelegt. 
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Keine Einflussmöglichkeit 
Die Einflussmöglichkeit der Re

gierung zur Festlegung ist nicht ge
geben: In Liechtenstein herrscht 
die gesetzliche Situation, dass im 
Bereich der betrieblichen Personal
vorsorge nur die Mindestbestim
mungen für die obligatorische be-
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Reglerungsrat Hansjörg Frick: Die VU-Interpeilation zur betrieblichen Per
sonalvorsorge wurde umfassend beantwortet. Des Weiteren kümmert 
sich eine Arbeitsgruppe mit aktuellen Fragestellungen. 

' tilg bliche Vorsojge festgelegt sind, 
«es handelt sich historisch um ein 
Rahmengesetz», erklärte Hansjörg 
Frick. Dabei wurde bei diesem Ge
setz bewusst nicht die schweizeri
sche Zv/eckumschreibung, der 
Fortführung der gewohnten Le
benshaltung, übernommen, son
dern ein klares Rahmengesetz mit 

Mindestanforderungen festgelegt. 
In Liechtenstein kommen die versi-' 
cherungstechnis'ch «korrekten» ta
riflichen Umwandlungssätze zur 
Anwendung. Die politisch gepräg
ten Werte der Schweiz sind für 
Liechtenstein grundsätzlich weder 
bindend noch richtungsweisend. 
Andererseits können die Unter

schiede auch nicht ignoriert wer
den. 

Regierungsrat Hansjörg frick 
führte weiter aus, dass die Interpel
lationsbeantwortung weiter Aus
kunft darüber gebe, dass insgesamt 
acht der 41 Pensionskassen per En
de 2002 eine Unterdeckung gemel
det' haben. Der Deckungsgrad die
ser Kassen belief sich zwischen 
93,4 Prozent und 99,2 Prozent. 
Hansjörg Frick: «Ich gehe aber da
von aus, dass sich jetzt - beim Bör
senaufschwung - diese Deckungs
lücken wieder geschlossen haben.» 

Die Gründe für die Underde-
ckungen würden auf der Hand lie
gen: Kursverluste und die prekäre 
Lage im Anlagesektor seien für die
se Situationen verantwortlich. 

Verwaltungsaufwand 
vergleichsweise tief 

Die Interpellanten wollten von 
der Regierung des Weiteren wissen, 
wie hoch der Verwaltungsaufwand 
der Versicherer pro Jahr und Versi
chertem liegen. Hansjörg Frick er
klärte dazu, dass in der Schweiz 
zwischen 300 und 2000 Franken 
pro Versichertem und Jahr verrech
net würden. In Liechtenstein seien 
diese Gebühren in der Regel tiefer: 
sie belaufen sich unter 300 Fran-. 
ken. Ausnahmsweise würden zwi
schen 300 und 700 Franken anfal-
Ien. 

Arbeltsgruppe beschäftigt 
Derzeit arbeitet eine seit Januar 

2004 eingesetzte Arbeitsgruppe 
daran, Problemlösungen hinsicht
lich aktueller 'Fragestellungen . 
(Rentenumwandlungssatz, M i n - ,  
'destzinssatz, Rechnungslegung 
usw.) aufzuzeigen. Dabei hat die 
Arbeitsgruppe auch die gesetzge
berischen Entwicklungen in der 
Schweiz einzubeziehen und allfäl
ligen Anpassungsbedarf aufzuzei
gen. Der Bericht der Arbeitsgruppe 
wird Ende April 2004 erwartet. 

Probleme durch MFK-Privatisierung 
Mehrkosten zu erwarten — Zusammenarbeit mit der Schweiz gefährdet 

Vaduz - In der Diskussion um 
das Sicherheitszentrum wird 
von den Referendumsbefürwor
tern verschiedentlich eine Teil
privatisierung der Motorfahr
zeugkontrolle als Lösung der 
RaumprQbleme der Landespoli
zei angeführt. Entgegen dieser 
Auffassung würde eine Teilpri
vatisierung der MFK-Tätigkeiten 
keine Probleme lösen, sondern 
Mehrkosten und zusätzliche 
Probleme erzeugen. 
«Der Vorschlag der Referendums
befürworter mag gut gemeint sein, 
aber praktikabel ist er nicht. Eine 
Teilprivatisierung der Motorfahr
zeugkontrolle würde nämlich neue 
Probleme schaffen und den Staat fi
nanziell belasten», so der Amtslei
ter der MFK, Fidel Frick. 

Prüfhallen nach wie 
vor benötigt 

Von einer Auslagerung in die Pri
vatwirtschaft wären lediglich lukra
tive Prüftätigkeiten der MFK be
troffen. Der Staat müsste folglich 
die aufwändigeren und weniger luk
rativen Arbeiten, etwa technische 
Änderungen, Spezialfahrzeuge, 
Selbstimporte, Bau- und Landma
schinen, nach wie vor übernehmen. 

Daher wäre die MFK auch nach 

einer Teilprivatisierung auf die 
Prüfhalle angewiesen und könnte 
diese nicht an die Polizei abgeben. 
Hinzu kommt, dass diese Halle aus 
baustatischen und sicherheitstech
nischen Überlegungen nur durch 
erhebliche finanzielle Mittel zu 
Räumlichkeiten für die Landespoli
zei umgerüstet werden könnte. 

Eine Privatisierung der MFK-Tä

tigkeiten hätte weit reichende Kon
sequenzen: Bei einer Auslagerung 
der Fahrzeugprüfungen würde ein 
grundlegender Systemwechsel her
beigeführt. Die bisherige Zu
sammenarbeit mit der Schweiz wä
re gefährdet. Die Fahrzeugprüfun
gen könnten nicht mehrgegenseitig 
anerkannt werden.. Die Schweiz 
verfährt nämlich, wie die meisten 

Fidel Frick, Amtsleiter der MFK: «Der Vorschlag der Referendumsbefür
worter Ist nicht praktikabel.» 

EU-Staaten, nach dem Grundsatz: 
«Wer repariert, prüft nicht. Wer 
prüft, repariert nicht.» Dadurch 
können Interessenskonflikte ver
mieden und eine neutrale Prüfung 
sichergestellt werden. 

Zusammenarbeit 
mit der Schweiz 

gefährdet 

Die Motorfahrzeugkontrolle ist 
durch die Gebühren selbsttragend 
und wird nicht durch staatliche 
Gelder quersubventioniert. Dies 
gilt sowohl für die technische wie 
für die administrative Abteilung. 

Wenn der MFK durch eine Teil
privatisierung lukrativer Prüftätig
keiten Einnahmen verloren gehen, 
müsste der Staat anschliessend 
Gelder einbringen, um die rest
lichen und für private Unternehmen 
wenig interessanten Prüftätigkeiten 
zu subventionieren. 

Durch Gebühren 
selbsttragend 

Eine Teilprivatisierung der MFK 
würde sich daher als eine für den 
Staat teure Lösung entpuppen. 


